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Jane Burbank will mit der Vorstellung über
die vermeintlich rückständigen, archaischen
und exotischen Lebenswelten des russischen
Bauern brechen. Sie will die Geschichtsschrei-
bung über die russischen Bauern im vorre-
volutionären Russland „demokratisieren“ (S.
xv) und die Bauern aus ihrer „bäuerlichen
Welt“ befreien (S. 11). Gegen die klassische
Variante, für Burbank vor allem vertreten
durch Stephen P. Frank, den russischen Bau-
ern nur als Teil der bäuerlichen, patriarcha-
len Gemeinschaft zu verstehen, setzt sie auf
Individualisierung. 1 Sie widerspricht dem
weit verbreiteten Mythos der typisch bäuer-
lichen, weil dem Kollektiv verhafteten Men-
talität, deren adäquater Ausdruck die russi-
sche Bauernkommune (obschtschina/mir) ge-
wesen sei. Die Mehrheit der Russlandhistori-
ker, so Burbank, habe in der Wahrnehmung
und Beurteilung der russischen Bauern den
gleichen Fehler begangen wie vor ihnen be-
reits die Eliten des ausgehenden Zarenreiches
selbst. Dies liege unter anderem an der Aus-
wahl der Quellen. Schließlich würden die His-
toriker von heute mehrheitlich die Texte der
Eliten von damals lesen und daher die dort
produzierten Bilder weitervermitteln.

Mit ihrer Untersuchung über die länd-
lichen Gemeindegerichte, in denen Bauern
über Bauern zu Gericht saßen, weißt Burbank
überzeugend nach, dass die russischen Bau-
ern durchaus eine moderne Rechtskultur hat-
ten. Entgegen der zeitgenössischen Wahrneh-
mung seien die Bauern nicht zu primitiv ge-
wesen, um das Recht und die Gesetze zu
verstehen und sie seien gleichfalls nicht zu
ungebildet gewesen, um ein Rechtswesen zu
verwalten und zu pflegen. Stattdessen hät-
ten die Bauern für die Aufrechterhaltung von
Gerechtigkeit und Ordnung auf dem russi-
schen Land die rechtlichen Strukturen, die ih-
nen in Form der Gemeindegerichte zu Ge-
bote standen, bewusst zur Durchsetzung ih-

rer Interessen eingesetzt. Damit anerkannten
sie die Gerichte als die legitime Instanz zur
Rechtsprechung. Die bäuerliche Rechtskultur,
so Burbank, sei keineswegs von überholtem
Gewohnheitsrecht und althergebrachten Tra-
ditionen geprägt gewesen. Die Gemeindege-
richte waren nicht Schauplatz gewalttätiger
Konfliktlösungen oder Ausnahmeerscheinun-
gen in einer zu Selbstjustiz neigenden Bau-
ernschaft. Im Gegenteil: An diesen Gerich-
ten wurden rechtsstaatliche Prinzipien, eine
stringente Beweisführung und ein gerechtes
Urteil ernst genommen. Die Bauern in der
russischen Provinz hätten aktiv an der Ent-
wicklung einer Rechtsstaatlichkeit in Russ-
land teilgenommen, so die zentrale These
Burbanks. Insofern nimmt es auch nicht Wun-
der, dass Burbank in den Gemeindegerichten
die Zivilgesellschaft in der russischen Provinz
entdecken will.

Die Gemeindegerichte waren seit einer Re-
form von 1889 die erste Instanz für kleine-
re strafrechtliche und zivilrechtliche Verge-
hen. Alle Schäden, die den Rahmen von 300
Rubeln überschritten oder schwere Vergehen
wie Mord wurden direkt an die nächsthö-
here Instanz, das Bezirksgericht, verwiesen.
Nach Schätzungen zeitgenössischer Ethnolo-
gen wurde in den Gemeindegerichten die
Mehrheit, nämlich zwei Drittel aller im Russi-
schen Reich vor Gericht gebrachten Fälle ent-
schieden. In jedem Amtsbezirk (volost’), der
aus 600 bis 2000 männlichen Seelen bestehen
sollte, gab es ein von den steuerpflichtigen
Haushalten auf drei Jahre gewähltes, aus Bau-
ern bestehendes dreiköpfiges Richtergremi-
um. Ein von der lokalen Verwaltung gestell-
ter Gerichtsschreiber hielt alle vor Gericht ge-
brachten Fälle in seinen Büchern fest, doku-
mentierte nicht nur Namen des Klägers und
des Beklagten, sondern notierte die Ankla-
ge, Zeugenvernehmungen, eventuelle Unter-
suchungen, den eigentlichen Prozesstag und
eventuelle Nachträge, wie das unpünktlich
bezahlte Bußgeld. Diese Akten dienen Bur-
bank als Quellenmaterial. Sie wertete die be-
eindruckende Zahl von 4.500 Fällen in zehn
Amtsbezirken rund um Moskau und Sankt
Petersburg aus. Methodisch hat Burbank den
Weg einer quantitativen Analyse eingeschla-
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gen, ein Umstand, der sich in viel Zahlenma-
terial und Statistiken im Text niederschlägt.
Ihr zweites methodisches Standbein, die Text-
analyse, kann die mitunter sehr drögen Zah-
lenreihen nicht immer auflockern, da die Au-
torin sich oft auf zu ausführliche Beschreibun-
gen einzelner Fälle konzentriert.

Diese Kritik gilt nicht für das explizit exem-
plarische Eröffnungskapitel, in dem Burbank
den nicht nur wegen seiner Länge von neun
Jahren außergewöhnlichen Erbstreit von Pras-
kovja Aref’eva schildert, der von 1908 bis 1917
die unterschiedlichsten rechtsprechenden Be-
hörden vom örtlichen Gemeindegericht bis
zum Senat in Sankt Petersburg beschäftig-
te. Dieser Fall dokumentiert für Burbank die
Existenz eines modernen Rechtsempfindens
auf dem russischen Land besonders eindrück-
lich, da alle an diesem Fall beteiligten Perso-
nen mit den Institutionen dieses Rechtssys-
tems umzugehen wussten und während ih-
res Rechtsstreits die komplette Instanzenfolge
durchliefen.

Wie beginnt ein Fall am Gemeindegericht
eigentlich, wer sind in der Regel die Kläger
und Beklagten, wie wird ein Urteil gefällt
und anschließend durchgesetzt? Das sind die
zentralen Themen im nächsten Kapitel. Bur-
bank geht es hier um den Nachweis, dass die
Gemeindegerichte keineswegs Behörden der
Ignoranz und Inkompetenz gewesen waren.
Vielmehr sprächen die Akribie der Gerichts-
schreiber, die Formalisierung des Prozesses
oder die Schnelligkeit beim Strafvollzug für
einen sehr routinierten und professionellen
Arbeitsablauf.

Die nächsten beiden Kapitel widmen sich
den verschiedenen Formen von zivilen und
strafrechtlichen Klagen an diesen Gerichten.
Die Mehrheit der Zivilverfahren bezog sich
auf Eigentumsfragen. Schuldeneintreibung,
Landstreitigkeiten und - vor allem im Herbst
- Anschuldigungen der unrechtmäßigen An-
eignung der Ernte beschäftigten die Bauern
vor Gericht. Aus all dem zieht Burbank den
bis zu dieser Stelle bereits öfter genannten
Schluss, dass die Bauern das Recht durch-
aus wertschätzten und zur Niederlegung ih-
rer Streitfragen benutzen wollten, es also als
legitime und schlichtende Instanz anerkann-
ten. Die Gemeindegerichte, die in der Regel
sonntags tagten, behandelten auf ihren Sit-

zungen Zivilverfahren und Strafsachen zwar
am gleichen Tag, achteten jedoch auf eine sau-
bere Trennung. Für Burbank ist dies ein wei-
terer Hinweis darauf, dass die Bauernrich-
ter deutlich mehr moderne Rechtskultur auf-
brachten, als ihnen von Historikern und zeit-
genössischen Eliten zugetraut wurde. Wäh-
rend bei Zivilverfahren Kläger und Beklagter
fast ausschließlich aus dem bäuerlichen Stand
kamen, wurden Strafsachen häufig durch den
örtlichen Polizeibeamten angezeigt. Dies galt
vor allem bei Vergehen gegen die öffentliche
Ordnung wie Lärmen, Trunkenheit in der Öf-
fentlichkeit oder Verstöße gegen Hygieneauf-
lagen. Zu oft sind es in diesen Kapiteln ledig-
lich die vielen Zahlenreihen, aus denen Bur-
bank ihre Schlüsse zieht. Wie hingegen ein-
zelne Vergehen vor den Gerichten verhandelt
wurden oder welches Rechtsverständnis bei
den einzelnen Beteiligten zugrunde lag, geht
in der Präsentation von statistischen „Fakten“
häufig leider unter.

Erwartungsgemäß stieg die Teilnahme von
Frauen an den Gemeindegerichten als Kläge-
rinnen in den Jahren des Ersten Weltkrieges
rasant an. Dass der Krieg zu ruhigeren Zeiten
in der Provinz führte, was sich zum Beispiel in
einer deutlichen Abnahme von Eigentumsde-
likten zeige, sind die überraschenden Ergeb-
nisse des letzten Kapitels. Zu diesen Überra-
schungen gehört auch das fast bornierte Fest-
halten der ländlichen Bevölkerung an den Ge-
meindegerichten, die trotz aller großen und
kleinen Veränderungen im Zentrum in man-
chen Gegenden bis weit in den November des
Jahres 1917 tagten, berieten und urteilten als
sei nichts vorgefallen. Lediglich die Tatsache,
dass Kläger und Beklagte nicht mehr als Bau-
ern, sondern als Bürger in den Gerichtsakten
bezeichnet wurden, verweist auf die politi-
schen Veränderungen.

Die scharfe Trennungslinie zwischen bäu-
erlichem Gewohnheitsrecht und dem Gesetz,
zwischen dem ländlichen Gemeindegericht
und den städtischen Bezirksgerichten, in de-
nen ausgebildete Richter und Anwälte agier-
ten, hat laut Burbanks keine Berechtigung. Sie
weist überzeugend nach, dass es den Bau-
ern keineswegs an Rechtskultur mangelte. Sie
entdeckt im Gegenteil in den russischen Bau-
ern aktive Teilnehmer an einer sich entwi-
ckelnden Rechtsstaatlichkeit im ausgehenden
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Zarenreich. Ein Mangel dieses Buches ist es,
dass sie diesen Nachweis fast ausschließlich
über die Auswertung von statistischem Ma-
terial führt. Auch wenn man Jane Burbanks
Urteil, die Welt des russischen Bauern sei mit
zivilgesellschaftlichen Maßstäben zu verglei-
chen nicht zustimmen möchte, so ist doch die
Welt des russischen Bauern nach der Lektü-
re dieses Buches eine andere: weniger fremd
und weniger exotisch.
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